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TOP 7 
Kita St. Josef: 
Änderung der Gebührensatzung 
 

 
I. Beschlussvorlage 
 
A Problem und Ziel 
 
Die aktuelle Gebührensatzung legt Gebühren bis einschließlich des Kindergarten-
jahres 2016/2017 fest. Da nach den Sommerferien das neue Kindergartenjahr 
anfängt, muss die Satzung entsprechend geändert werden.  
 
Ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates der Gemeinde Rheinhausen besagt, die 
Gebühren der Gemeinsamen Empfehlungen der Vertreter/-innen der Erzdiözese 
Freiburg, der Diözese Rottenburg/Stuttgart, der Ev. Landeskirche in Baden, der Ev. 
Landeskirche in Württemberg, des Diakonischen Werks der Ev. Landeskirche in 
Baden, des Ev. Landesverbands für Kindertagesstätten in Württemberg, des Caritas-
verbands für die Erzdiözese Freiburg, des Landesverbands Kath. Kindertagesstätten 
in der Diözese Rottenburg/Stuttgart sowie des Gemeindetags Baden-Württemberg 
und des Städtetags Baden-Württemberg zu übernehmen. 
 
 
B Lösung 
 
Änderung von § 3 Abs. 2 Gebührensatzung Kita St. Josef nach den aktuellen 
Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbänden 
zur Festsetzung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 
2018/2019.  
 
 
C Alternativen 
 
Entgegen dem Grundsatzbeschluss von den Gemeinsamen Empfehlungen abwei-
chende Gebührenfestlegungen. 
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D Finanzielle Auswirkungen auf den öffentlichen Haushalt der Gemeinde 

Rheinhausen 
 
Die Mittel sind im Haushalt 2017 berücksichtigt. 
 
 
E Sonstige Kosten 
 
Keine. 
 

 
F Verweis auf Anlagen 
 
– Entwurf der Satzung über die zweite Änderung der Satzung über die Erhebung 

von Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte im Generationenhaus St. Josef        
(2. Änderung der Gebührensatzung Kita St. Josef) 

 
 
G Beschlussvorschlag 

Der Gemeinderat beschließt die anliegende Satzung über die zweite Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte im 
Generationenhaus St. Josef (2. Änderung der Gebührensatzung Kita St. Josef). 
 


